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Liebe Kollegen*innen, 
 

hier könnt ihr euch ein Bild von uns machen. 
Vier Erzieherinnen, eine Pfarrsekretärin und ein 
Kirchenmusiker bilden seit 10. April 2025 bis 
2029 die MAV.  
       

Mitarbeitervertretung Liebfrauen 
  

Unsere Aufgabe ist es, uns für das Wohl und 
Recht der Mitarbeiter*innen der 
Kirchengemeinde Liebfrauen einzusetzen. Ihr 
habt jederzeit die Möglichkeit, uns zu 
kontaktieren und eure Fragen, Wünsche, 
Anregungen und Beschwerden an uns zu 
richten. Natürlich unterliegen wir der 
Schweigepflicht. Ihr könnt euch also sicher sein, 
dass wir die Anliegen sachlich und diskret 
behandeln. 
Ihr erreicht uns generell per Mail: 

 
mav.liebfrauen-recklinghausen@bistum-muenster.de 

 

Über diesen Kontakt können ihr einen Termin 
mit uns vereinbaren, oder ihr wendet euch 
direkt persönlich an Eine*n von uns. 
Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit! 
 
 
Eure  
Mitarbeitervertretung 
 

Andreas Schröder           
Vorsitzender 
Kirchenmusiker 
Pfarrei Liebfrauen 
Tel. 02368/58174 
 
Email:  
mav.liebfrauen-recklinghausen@bistum-muenster.de 
schroeder-and@bistum-muenster.de 
 
 
 

Melanie Horn  
Stellv. Vorsitzende 
Familienzentrum  
St. Raphael 
Tel. 02361/45574 
Email: 
 
mav.liebfrauen-recklinghausen@bistum-muenster.de 
horn-m@bistum-muenster.de 
 
 
 

Anja Tewes 
Schriftführerin 
Pfarrsekretärin  
Pfarrbüro Liebfrauen 
Tel. 02361/94940 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

Liebfrauen, Recklinghausen 
 
 

 

 

 
 

 

Katholische Kirchengemeinde Liebfrauen 

Liebfrauenstraße 1 | 45665 Recklinghausen 
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liebfrauen-recklinghausen@bistum-muenster.de 
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Dafür stehen wir als MAV 
 
Wir haben stets das Wohl der 
Mitarbeiter*innen im Auge und sorgen dafür, 
dass die Rechte eingehalten werden. 
 
Wir nehmen Beschwerden, Fragen, 
Anregungen und Wünsche entgegen, bringen 
sie dem Dienstgeber vor und wirken auf ihre 
Erledigung hin. 
 
Wir wirken aktiv an der Gestaltung und an den 
Entscheidungen mit, die die Angelegenheiten 
der Mitarbeiter*innen betreffen. 
 
Wir streben eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit dem Dienstgeber an. 
 

Dafür sind wir aktiv als MAV 
 
Wir arbeiten in den verschiedenen Bereichen 
mit:  
 - Anhörung und Mitberatung 
 - Vorschlagsrecht 
 - Zustimmung 
 - Antragsrecht 
 
Nachfolgend ein paar Beispiele: 
 
 - Zustimmung bei der Einstellung neuer 
   Mitarbeiter/innen   
 - Zustimmung bei persönlichen 
   Angelegenheiten wie Ein-, Höher- und 
   Rückgruppierung, Änderungen des   
   Beschäftigungsumfangs 
 - Zustimmung bei Änderung von Beginn  
   und Ende der täglichen Arbeitszeit 
 - Anhörung bei Kündigungen und Überprüfung     
   auf Rechtmäßigkeit 
 - Zustimmung bei Festlegung von Richtlinien    
   zum Urlaubsplan und zurUrlaubsregelung 
 
 
 
 


